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Auf Seite 2 müssen unter Nummer 3 die Absätze 3 und 4 wie folgt lauten:  
 

"In Bezug auf Klagen vor der Zentralkammer wurde vereinbart, dass die Parteien die Wahl haben 

werden, bei der Zentralkammer eine Verletzungsklage anzustrengen, wenn die beklagte Partei ihren 

Sitz oder Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union hat. Des Weiteren sollte der Patentinhaber 

die Möglichkeit haben, bei der Zentralkammer eine Verletzungsklage anzustrengen, wenn bereits 

eine Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer anhängig ist. Wenn die beklagte Partei ihren Sitz 

oder Wohnsitz in der Europäischen Union hat, kann sie nicht beantragen, dass eine Verletzungs-

klage von einer lokalen Kammer an die Zentralkammer übertragen wird.  

 

Wir schlagen vor, die Artikel 6 bis 8 der vom Rat und vom Europäischen Parlament anzuneh-

menden Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 

Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes zu streichen." 

 

_____________________ 


